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ÖSTERREICHISCHER ARBEITERKAMMERTAG 

A-1041 Wien, Prinz-Eugen-Straße 20-22 Postfach 534 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Dr-Karl-Renner-Ring 3 
1010 Wien 

Ihre Zeichen 

Betreff 

UnSGre Zeichen 

SV-ZB-1211 
1211 

1. 11. Novelle zum BSVG; 
2. 13. Novelle zum GSVG; 
Stellungnahmen 

-----------_:_-~-~ •. j 

Te:efon (C2221 653765 

Durch\ahi 480 
Dat .fll 

22.9.1987 

Der Österreichische Arbeiterkammertag Ubersendet je 25 Exemplare seiner Stel
lungnahmen zu den im Betreff genannten GesetzentwUrfen zur gefälligen Infor-

+ . ma ... lon. 

Der Präsident: Der Kammeramtsdirektor: 

~LW( 
iA-- ~ 

t ) LI' 

Beilagen 

Telegramme· Arbkanlmer VVieP r':lex 1316QO 
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/'-10.11 Wien, Pr.llz·Eugcn-Slraßo 20-22 PosUach 534 

An das 

Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales 

Stubenring 1 

1010 Wie n 

Zl.20.793/5-2/1987 

BelIeH 

Uns~rc Z,"chen 

1211-DrM 

Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Bauern-Sozialver
sicherungsgesetz geändert wird; 
(11.Novelle zum BSVG) i 
S tel 1 u n 9 nah m e . 

Telefon (0222) 653765 

Our,hNahl 480. 
Oalum 

14. September 1 9 ,. 

Soweit die im E:ltwurf einer 11. Novelle zum BSVG vorgesehenen 

Änderungen auf die im Entwurf einer 44. Novelle zum ASVG ent

h~ltenen Neuerungen'zurückgehen, wird auf die entsprechenden 

Einwände in der Stellungnahme zum Entwurf einer 44. Novelle 

zum ASVG verwiesen. 

Zu ~en Änderungen des spezifischen Rechtsbestandes des BSVG 

wird weiters folgendes bemerkt: 

Artikel I Z. 8 (§ 42): 

Während im Entwurf einer 44. Novelle zu.n ASVG und im Entwurf einer 

13. Novelle zum GSVG eine Erhöhung des Liruits der Uberweisungen 

an den Unterstützungs fonds von 3 v.T. auf 5 v.T. der Versicherten

beiträge vorgesehen ist, enthält der vorliegende Entwurf eine 

Erhöhung des Limits von 3 v.T. auf 11 v.T. Für diese starke Ab

weichung. wurde in den Erläuternden Be.merkungen keine Begründung 

angegeben und der österreichische Arbeiterkarrunertag zieht die 
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Notwendigkeit einer solchen Erhöhung insbesondere unter Berück

sichtigung des hohen Bundesbeitrags an die Sozialversicherungs

anstalt der Bauern in ZweifeL. 

Artikel I Z. 24 (§ 116 Abs. 1) und Artikel 11 Abs. 3: 

Einen Leistungszuschlag gibt es nur in der knappschaftlichen 

Pensionsversicherung. Zum Ubergang der Versicherungszugehörigkeit 

von der knappschaftlichen Pensionsversicherung in die Pensions

versicherung nach dem BSVG kommt es nicht, da für die Feststellung 

der Versicherungszugehörigkeit Zeiten des Bezugs einer Leistung 

aus derknappschaftlichen P~nsionsversicherung - wozu auch der 

Knappschaftssold zählt - wie Beitragsmonate der Pflichtversicherung 

in der knappschaftlichen Pensionsversicherung gelten. Außerdem ' 

kommt die Bemessungsgrundlage gemäß § 116 BSVG nur dann zur An

wendung, wenn innerhalb von 5 Jahren nach Wegfall einer Eigen

pension neuerlich eine Eigenpension anfällt. § 116 kommt nicht 

zur Am·;endung, wenn ein Versicherter in jungen Jahren eine kurze 

Zeit hindurch eine Leistung aus der knappschaftlichen Pensions

versicherung bezog und anschließend jahrzehntelang einer nach dem 

BSVG versicherungspflichtigen Erwerbstätigkeit nachgeht. 

Es wird daher vorgeschlagen, in Artikel I Z. 24 (§ 116 Abs. 1) 

und in Artikel 11 AJ::)s. 3 die Wor.te "und Leistun'gszuschlages" zu 

streichen. 

Artikel I Z. 27 (§- 122 a Abs. 2): 

§ 122 a Abs. 2 könnte kürzer gefaßt werden, da hinsichtlich der 

vorzeitigen Alterspension bei Arbeitslosigkeit und hinsichtlich 

der vorzeitigen Alterspension bei langer Versicherungsdauer die 

gleichen Wegfall- und Wiederanfallbestimmungen gelten. 

Es wird vorgeschlagen, daß § 122 a Abs. 2 folgendermaßen lautet: 

"(2) Die Pension gemäß Abs. 1 fällt mit dem Tag weg, an dem der 

(die) Versicherte eine Erwerbstätigkeit aufnirr.mt, die das Ent

stehen eines Anspruchs nach § 122 Abs. 1 lit. d ausschließt. Ist 
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die Pension aus diesem Grund weggefallen und endet die'Erwerbs

tätigkeit, so lebt die Pension auf die dem Versicherungsträger 

ers,tattete Anzeige über das ~nde der Erwerbstätigkeit im früher 

gewährten Ausmaß mit'dem dem 'Ende der Erwerbstätigkeit 'folgenden 

Tag wieder auf."· 

Sonstige Einwände bestehen nicht. 

Abschließend wird mitgeteilt, daß im Sinne der Entschließung des 

Nationalrates anläßlich der Verabschiedung des Geschäftsordnungs

gesetzes, BGBl.Nr. 178/1961, 25 Abdrucke dieser Stellungnahme dem 

Präsidium des Nationalrates' zugeleitet werden. 

Der Präsident: Der tsdirektor: 

, .. 
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